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Aus dem Inhalt: 
 
 
♦ Zeit, Ort und Tagesordnung der 

15. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-
Damgarten 

♦ Hinweis auf die Auslegung des Vorent-
wurfes des Bebauungsplanes Nr. 58 der 
Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohnbebau-
ung Birkenweg“, OT Klockenhagen, zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit 

 
 

 
Information 

des DRK-Blutspendedienstes 
 

Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 
 
   

Mittwoch, 8. November 2006, 14:00 - 18:00 Uhr 
Ribnitz, DRK-Kreisverband, Körkwitzer Weg 43 

  
Montag, 20. November 2006, 14:30 - 18:30 Uhr 

Damgarten, Grundschule, Neue Straße 36 
   

Jeder Erstspender erhält eine Karte für 25 Frei-
SMS. Damit kann man auf der Internetseite 
www.blutspende-mv.de 25 kostenlose SMS in alle 
deutschen Netze verschicken. 
 
Alle gesunden Bürger im Alter von 18 - 68 Jahren 
(Erstspender bis 60 Jahre) werden gebeten, sich an 
den Blutspendeaktionen zu beteiligen. Weitere In-
formationen unter der kostenlosen Hotline 0800 
1194911 oder unter www.drk.de 
 

 
Allgemeine Sprechzeiten der 

Stadtverwaltung 
 
 
 

  Montag 13:00 - 16:00 Uhr 
  Dienstag 09:00 - 12:30 Uhr 
   13:00 - 16:00 Uhr 
  Mittwoch 13:00 - 16:00 Uhr 
  Donnerstag 09:00 - 12:30 Uhr 
   13:00 - 18:00 Uhr 
  Freitag 09:00 - 12:30 Uhr 
 
 

 
nächster Sonnabend-Sprechtag des 

Einwohnermeldeamtes 
 

4. November 2006 von 09:00 - 11:00 Uhr 
 
 

 
Sprechtag der Schiedsstellen 

 
 
Schiedsstelle Ribnitz - Rathaus Ribnitz, Zi. 121  
(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Ribnitz) 
 

Donnerstag, 2. November 2006, 19:00 - 20:00 Uhr 
 
 
Schiedsstelle Damgarten - Rathaus Damgarten, 
Rathaussaal 
(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Damgarten 
und der Ortsteile der Stadt) 
 
Donnerstag, 16. November 2006, 17:00 - 18:00 Uhr 
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung 

der 15. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 

 
 
Am 1. November 2006 um 18:00 Uhr findet im Saal der Freiwilligen Feuerwehr, Barther Straße 88, die 
15. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 

 
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil 
 
  1. Bestätigung des Protokolls der 14. Sitzung der Stadtvertretung 

  2. Beschlussvorlage 15/1-(04-09) - Aufstellungsbeschluss zur VI. Änderung der I. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten 

  3. Beschlussvorlage 15/2-(04-09) - Aufstellungsbeschluss zur II. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 19 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Körkwitzer Weg“ 

  4. Beschlussvorlage 15/3-(04-09) - Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2006 

  5. Beschlussvorlage 15/4-(04-09) - Aufhebungssatzung zur Satzung zum Schutze des Baum- und 
Heckenbestandes in der Stadt Ribnitz-Damgarten 

  6. Bericht des Vereinsvorsitzenden und des Geschäftsführers des Museumsvereins Deutsches Bernstein-
museum Ribnitz-Damgarten e. V. gemäß Übernahmevertrag 

  7. Bericht des Vereinsvorsitzenden und des Geschäftsführers des Museumsvereins Klockenhagen  
e. V. gemäß Übernahmevertrag 

  8. Anfragen/Mitteilungen   

 
 
nicht öffentlicher Teil 
   

  9. Beschlussvorlage 15/5-(04-09) - Veräußerung von Liegenschaften 

10. Auskünfte/Mitteilungen   
 
 
 

 
Ribnitz-Damgarten, 27. Oktober 2006 
Frank Ilchmann, stellv. Stadtpräsident 
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Bebauungsplan Nr. 58 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
Wohnbebauung „Birkenweg“, OT Klockenhagen 

  
 

hier: öffentliche Auslegung der Planunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit; öffentliche 
Unterrichtung  und Erörterung nach § 3 (1) Satz 1 BauGB 

 
Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 
 
• im Norden durch den „Ahornweg“ sowie vorhandene Wohnbebauung am „Ahornweg“ 
• im Osten durch den „Birkenweg“ sowie vorhandene Wohnbebauung am „Birkenweg“ 
• im Süden durch den „Birkenweg“ sowie vorhandene Wohnbebauung am „Birkenweg“ 
• im Westen durch rückwärtige Grundstücksflächen der Bebauung „Ecke Wiencke“ 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 58 und der Vorentwurf der Begründung liegen vom  
6. bis 21. November 2006 in der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, Eingangshalle, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
 Montag, Dienstag, Mittwoch 07:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag 07:00 - 12.30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag 07:00 - 12:30 Uhr 
 
Der Öffentlichkeit wird in den genannten Zeiten im Stadtbauamt Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zu dem Bebauungsplanvorentwurf 
und dem Vorentwurf der Begründung schriftlich oder während der Dienstzeit zur Niederschrift vorgebracht 
werden  
 

Ribnitz-Damgarten, 27. Oktober 2006 
Jürgen B o r b e, Bürgermeister 
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Herausgeber: Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bürger-
meister. Redaktion: Hauptamt der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten,  03821 893413, e-mail stadt@ribnitz-damgarten.de. Das 
„Amtliche Stadtblatt Ribnitz-Damgarten“ erscheint nach Bedarf und liegt in den Rathäusern von Ribnitz und Damgarten sowie in den 
Bibliotheken der Stadt zur kostenlosen Mitnahme aus, außerdem ist es unter www.ribnitz-damgarten.de veröffentlicht. Ein Bezug ist 
gegen Erstattung der Portokosten möglich.  


